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RS OGH 1980/4/9 3Ob650/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1980

Norm

ZPO §1 Ac

WEG 1975 §14

Rechtssatz

Ein zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen und anderen Ansprüchen der Wohnungseigentümer

gescha5ener Verein wird durch die Genehmigung der Prozeßführung durch die Wohnungseigentümer nicht

legitimiert, die den Wohnungseigentümer zustehenden Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen.

Entscheidungstexte

3 Ob 650/79
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